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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Kriminalität

Der Nationalrat beriet in der Frühjahrssession die vom Bundesrat im Herbst des
Vorjahres vorgeschlagenen Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht. Gegen den
Widerstand der Fraktionen LdU/EVP und GP sowie eines Teils der SP beschloss er mit
143 zu 34 Stimmen, darauf einzutreten. Dabei waren die Positionen unversöhnlich und
beide Seiten warfen dem Gegner vor, mit seiner Haltung der Fremdenfeindlichkeit in
der Bevölkerung Vorschub zu leisten: Für die Befürworter handelte es sich darum, die
Umgehung von Ausweisungsbeschlüssen zu erschweren, und die Kantone mit
Abwehrmitteln gegen illegal anwesende Kriminelle, welche dem Ruf aller Ausländer
schaden, auszurüsten. Die Gegner bezeichneten die Vorschläge als diskriminierende,
ausländerfeindliche Massnahmen, mit welchen die bürgerlichen Politiker von den
sozialen Problemen ablenken und sich den Beifall der Boulevardzeitung «Blick» holen
wollten. Während der eine Fraktionssprecher der SP (Rechsteiner, SG) die generelle
kontrollierte Drogenabgabe als Alternative propagierte, gab der zweite (Tschäppät, BE)
immerhin gewisse Missstände beim Vollzug des Ausländer- und des Asylrechts zu,
beurteilte aber die Zwangsmassnahmen als überrissen. Der Kritik, dass die
vorgeschlagenen Massnahmen nicht menschenrechtskonform seien, begegnete der
Bundesrat mit dem Verweis auf diverse Expertengutachten. In diesen wird
insbesondere festgehalten, dass es EMRK-konform ist, Ausländer ohne Aufenthaltsrecht
anders zu behandeln als solche mit geregeltem Status oder eigene Staatsangehörige.
In der Detailberatung beschloss der Rat mit Stichentscheid der Präsidentin, dass die
Vorbereitungs- resp. Ausschaffungshaft nicht von der kantonalen Verwaltung – mit
nachträglicher richterlicher Überprüfung –, sondern von Anfang an von einem Richter
anzuordnen ist. Die «Vorbereitungshaft» für Asylsuchende, die sich absichtlich nicht
an Rayonbeschränkungen halten, die unter mehreren Namen Gesuche einreichen oder
die Vorladungen mutwillig missachten, wurde gemäss Antrag des Bundesrates auf
höchstens drei Monate festgesetzt. Die maximale Dauer der Ausschaffungshaft für
Personen, welche sich einer Ausschaffungsanordnung offensichtlich entziehen wollen,
reduzierte der Nationalrat von neun auf drei Monate, mit der Möglichkeit einer
richterlichen Verlängerung um weitere drei Monate. Die ebenfalls sehr umstrittene
neue Bestimmung, wonch die Behörden mit richterlicher Erlaubnis in Wohnungen oder
Räumen von Dritten nach untergetauchten abgewiesenen Asylbewerbern und deren
Ausweispapieren suchen dürfen, wurde entschärft: die Suche nach Ausweisen allein
legitimiert keine Hausdurchsuchung. Ein von Vertretern der FP vorgebrachter Antrag,
dass die Kantone die neuen Massnahmen zwingend anwenden müssen, wurde deutlich
abgelehnt. Die Zustimmung zu den Zwangsmassnahmen erlaubte die Streichung der
bisher im Ausländergesetz verankerten Möglichkeit der maximal zweijährigen
Internierung von Auszuschaffenden. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.03.1994
HANS HIRTER

In der Kampagne zur Volksabstimmung tauchten kaum neue Argumente auf. Für die
Befürworter handelte es sich um notwendige Massnahmen zur besseren Durchsetzung
des Vollzugs der pro Jahr rund 20'000 Ausweisungsbeschlüsse und gegen den
Missbrauch des Asylrechts durch Kleinkriminelle. Für die Gegner stellten die
Zwangsmassnahmen eine Diskriminierung von Ausländern und ein untaugliches Mittel
zur Bekämpfung des Drogenhandels dar; in der Westschweiz wurde in diesem
Zusammenhang betont, dass es nicht angehe, wegen der zu liberalen Zürcher
Drogenpolitik nationales Ausnahmerecht einzuführen. Die Auseinandersetzung wurde,
zumindest am Anfang, von den Gegnern zum Teil sehr emotional und gehässig geführt.
So warfen sie der Parlamentsmehrheit und dem Bundesrat vor, mit den Massnahmen
den Rassismus zu fördern und, nach dem Vorbild der faschistischen Diktatoren Hitler
und Mussolini, die Disziplinierung und Ausschaltung unbequemer Menschen
anzustreben. SP-Nationalrat Rechsteiner (SG) sprach im Pressedienst seiner Partei von
einem «braunen Blick-Gesetz». Zu der von der SP und den Hilfswerken befürchteten
Stimmungsmache gegen Ausländer kam es hingegen nicht; sowohl die SD als auch die FP
traten praktisch nicht in Erscheinung. Alle Parteien ausser der SP, der GP und der PdA
empfahlen die Ja-Parole; nur in Genf, wo auch namhafte Juristen heftige Kritik an den
neuen Massnahmen übten, kam es – bei der LP – zu einer abweichenden Parole einer
Kantonalsektion. Gegen die Massnahmen sprach sich auch die katholische

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.12.1994
HANS HIRTER
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Bischofskonferenz aus, welche befürchtete, dass damit das Misstrauen gegen Ausländer
geschürt würde; die Leitung der evangelischen Kirche verzichtete dagegen auf eine
Stellungnahme.

In der Volksabstimmung vom 4. Dezember stimmten knapp 73 Prozent für die
Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht. Am deutlichsten fiel das Ja in der
Nordostschweiz (inkl. Zürich) aus. In den ländlichen Gebieten der Innerschweiz und in
der Westschweiz war die Skepsis grösser; am knappsten war die Zustimmung in Genf
(52.3 Prozent), wo sich mit Ausnahme der FDP alle Parteien für ein Nein eingesetzt
hatten.

Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht
Abstimmung vom 4. Dezember 1994

Beteiligung: 43.8%
Ja: 1'435'040 (72.9%)
Nein: 533'297 (27.1%)

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SVP, LP (1*), FP, LdU, EVP, SD, Lega, EDU; Vorort, SGV,
Angestelltenverbände.
– Nein: SP, GP, PdA; SGB, CNG, Caritas, HEKS und andere Hilfswerke.
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse über das Stimmverhalten ergab, dass die Sympathisanten der drei
bürgerlichen Bundesratsparteien sehr deutlich zugestimmt hatten, während sich bei
der Anhängerschaft der SP die Ja- und Nein-Stimmen die Waage hielten. Sämtliche
soziale Gruppen sprachen sich für die Zwangsmassnahmen aus; bei Frauen, jüngeren
Stimmberechtigten und Bewohnern von städtischen Agglomerationen fiel diese
Unterstützung aber unterdurchschnittlich aus. 2

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

Die SP stimmte der Entkriminalisierung des Drogenkonsums zu und wünschte mehr
Uberlebenshilfe für die Süchtigen, was auch die therapeutische Abgabe von Heroin
miteinschliessen sollte. Sie erinnerte daran, dass im Nationalrat nach wie vor eine
parlamentarische Initiative ihres Abgeordneten Rechsteiner (sp, SG; Pa.Iv. 87.232)
hängig ist, welche sich für die Straffreiheit des Drogenkonsums, für eine
Teilentkriminalisierung des Handels mit Cannabisprodukten sowie für eine
Herabsetzung des Strafmasses einsetzt. Der Landesring sprach sich ebenfalls für eine
Straffreiheit des Drogenkonsums aus und wiederholte seine bereits im Zusammenhang
mit der Bekämpfung von AIDS gestellte Forderung nach ärztlich kontrollierter Abgabe
von Heroin. In diesem Sinn hatte der Berner Nationalrat P. Günter (ldu, BE; Mo. 89.512)
im Juni eine Motion im Parlament eingereicht. Die Grüne Partei verlangte ebenfalls die
Entkriminalisierung des Konsums und einen kontrollierten, regelmässigen und legalen
Zugang zu den Suchtmitteln. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.12.1989
MARIANNE BENTELI

In diesem Klima der allgemeinen Verunsicherung wäre ein klärendes Wort des
Bundesrates besonders nötig gewesen. Doch darauf wartete man bis Ende 1990
vergeblich, obgleich die Landesregierung bereits im Mai anlässlich einer Klausurtagung
von der Auswertung der Vernehmlassung zum Drogenbericht Kenntnis nahm und
Bundesrat Cotti verschiedentlich eine baldige Stellungnahme versprach. Als
Hauptgrund für diese Verzögerung wurde der Umstand angesehen, dass die
Vernehmlassung zwar eine deutliche Mehrheit für die Entkriminalisierung des
Drogenkonsums ergeben hatte – 15 Kantone und fünf Parteien (FDP, GB, GP, LdU und
SP) waren dafür –, dass sich aber die welschen Kantone und der Tessin vehement
dagegen aussprachen und sich zwei der vier Bundesratsparteien (CVP und SVP)
ebenfalls deutlich reserviert zeigten. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.11.1990
MARIANNE BENTELI
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Im Februar 1991 verabschiedete der Bundesrat das längst erwartete Massnahmenpaket
zur Drogenpolitik, mit dem er ein deutlich stärkeres Engagement des Bundes zur
Verminderung der Drogenprobleme in der Schweiz signalisieren wollte. Dabei hielt sich
die Landesregierung aber weiterhin an die Aufgabenteilung zwischen Bund und
Kantonen gemäss geltendem Betäubungsmittelgesetz (BetmG), wonach die Kantone für
Aufklärung, Beratung und Betreuung zuständig sind und dem Bund nur Unterstützungs-
und Koordinationsaufgaben zukommen. Um diese Funktionen inskünftig besser
wahrnehmen zu können, erhöhte der Bundesrat die finanziellen Mittel in diesem
Bereich von CHF 200'000 auf CHF 8.5 Mio. für 1992 und CHF 8.7 Mio. für 1993; der für
Drogenfragen zuständige Personaletat des BAG wurde von 1.6 auf 10 Stellen angehoben.
Mit seinem Massnahmenpaket setzte sich der Bundesrat zum Ziel, bis 1993 eine
Stabilisierung der Anzahl Drogenabhängiger und bis 1996 eine Reduktion um 20 Prozent
zu erreichen.

Prävention, Ausbildung, Therapie und Forschung bilden die Hauptpunkte der
bundesrätlichen Strategie. So beschloss die Landesregierung, ab Herbst eine
gesamtschweizerische Medienkampagne durchzuführen, um einerseits das allgemeine
Verständnis für die Ursachen und Probleme der Drogensucht, für die Prävention, die
Therapie und die Betreuung zu fördern, andererseits zielgruppenspezifisch die
potentiell Gefährdeten, insbesondere die Jugendlichen direkt anzusprechen. Als
zweiter Schwerpunkt will der Bundesrat Ausbildungsprogramme der Kantone für
Fachpersonal im präventiven Bereich oder zur Betreuung und Behandlung von
Drogenabhängigen unterstützen. Bei den Forschungsaktivitäten wurde das
Hauptgewicht auf Begleitforschung gelegt. So soll zum Beispiel abgeklärt werden, ob
Präventionsmassnahmen die in sie gesteckten Erwartungen erfüllen. Auch wurde
vorgesehen, die medizinisch verordnete Abgabe von Betäubungsmitteln an Abhängige
sowie die sogenannten Fixerräume im Rahmen von wissenschaftlich abgestützten
Pilotprojekten auf ihre Zweckmässigkeit hin zu untersuchen.

Entgegen den Empfehlungen, welche die Subkommission «Drogenfragen» der
Eidgenössischen Betäubungsmittelkommission 1989 abgegeben hatte, und denen sich
in der Folge 15 Kantone, vier Parteien (FDP, GPS, LdU, SPS) sowie die Landeskirchen
anschlossen, konnte sich der Bundesrat zu keiner Entkriminalisierung des
Drogenkonsums durchringen. Bundespräsident Cotti betonte, es sei nicht primär die
von der Romandie und dem Tessin verfochtene harte Haltung, die den Bundesrat zu
einem Verzicht auf eine Revision des BetmG bewogen habe, sondern der Umstand, dass
auch die Nachbarländer ausnahmslos den Konsum und Kleinhandel bestraften und die
Empfehlungen der internationalen Organisationen in die gleiche Richtung zielten. 5

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 20.02.1991
MARIANNE BENTELI

Im März 1992 gab der Bundesrat die Unterlagen für die Ratifizierung von drei UNO-
Drogenkonventionen in die Vernehmlassung. Während der Beitritt zum Psychotropen-
Abkommen von 1971 und zum Zusatzprotokoll von 1972 zum Einheitsübereinkommen von
1961 kaum bestritten war, schieden sich die Geister an der Wiener Konvention von 1988,
welche aufgrund ihrer repressiven Grundhaltung jeden liberalen Ansatz in der
Drogenpolitik verunmöglichen würde. Der Bundesrat schloss deshalb nicht mehr aus,
die Auswirkungen dieses Abkommens auf die Schweiz allenfalls mit einer auslegenden
Erklärung abzuschwächen. Dennoch lehnten FDP, SP und GPS sowie mehrere Kantone
und der Städteverband eine Ratifikation ab, da sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt
erfolge und falsche Signale setze. CVP und SVP stimmten dem Beitritt aus Gründen der
internationalen Solidarität zu, votierten aber für verschiedene Vorbehalte. 6

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 10.03.1992
MARIANNE BENTELI

Die Grüne Partei stellte ihre Vorschläge zur Drogenpolitik vor. Kurzfristig verlangten
die Grünen eine breitangelegte, medizinisch kontrollierte Drogenabgabe sowie
Betreuungsangebote und Ausstiegshilfen für Süchtige. Langfristig, meinten sie, müsse
eine kontrollierte Regelung des Handels eingeführt werden, um dem illegalen Markt den
Boden zu entziehen. Die Einfuhr, die Herstellung, der Verkauf und die fiskalische
Belastung von Betäubungsmitteln solle ausschliesslich dem Bund zustehen. Auch die
Sozialdemokratische Partei sprach sich an ihrem Parteitag für eine weitgehende
Legalisierung der Drogen sowie für ein Staatsmonopol bei der Herstellung dem Handel
und dem Vertrieb aus. 7

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 16.10.1992
MARIANNE BENTELI
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Mitte Mai 1993 lancierte die Arbeitsgemeinschaft für Drogenlegalisierung (Droleg), die
Nachfolgeorganisation des «Vereins gegen gesellschaftliche Gleichgültigkeit» (VGGG)
mit Unterstützung der Grünen und der SP die Volksinitiative «Für eine vernünftige
Drogenpolitik/Tabula rasa mit der Drogenmafia». Sie verlangt, dass der Drogenkonsum
entkriminalisiert wird und der Staat Handel und Herstellung von Betäubungsmitteln
regelt. Der Text der Initiative hatte bis zuletzt zu heftigen Diskussionen geführt. Über
die generelle Stossrichtung waren sich die in der Trägerschaft zusammengeschlossenen
Gassenarbeiter, Drogenfachleute, Ärzte, Juristen und Politiker weitgehend einig.
Umstritten war hingegen die sogenannte Medizinalisierung der Drogenabgabe.
Schliesslich setzten sich die Gassenarbeiter mit ihrer Variante durch, wonach
Betäubungsmittel, die heute illegal konsumiert werden, wie Haschisch, Heroin und
Kokain, nach Annahme des Volksbegehrens frei und ohne Rezept bezogen werden
könnten. Nicht glücklich über diesen Entscheid war der St. Galler SP-Nationalrat
Rechsteiner, der massgeblich an der Ausarbeitung der Initiative beteiligt gewesen war
und nun befürchtete, damit werde die politische Grundsatzdiskussion auf einen
Nebenschauplatz abgedrängt. Wegen dieser Bedenken und der Skepsis der welschen
Genossen beschloss der Vorstand der SP, die Initiative zwar zu unterstützen, dem
Trägerverein aber nicht beizutreten. 8

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.05.1993
MARIANNE BENTELI

Mit seiner Politik des Mittelwegs fand der Bundesrat die Zustimmung der drei grossen
Bundesratsparteien FDP, SP und CVP. Mitte Februar 1994 wurde überraschend bekannt,
dass sich FDP und SP zusammentun wollten, um gemeinsam einen Weg zu suchen, der
aus dem drogenpolitischen Patt der letzten Jahre herausführen soll. Nach anfänglichem
Zögern trug auch die CVP das von einer Expertengruppe der beiden Parteien
entwickelte Sechspunkteprogramm «für eine kohärente Drogenpolitik» mit, welches
als zentrale Punkte die Ausweitung der ärztlich kontrollierten Heroinabgabe auf alle
Schwerstabhängigen und die dafür notwendige Revision des Betäubungsmittelgesetzes
postuliert. Mit der Gesetzesänderung soll auch die Straflosigkeit des Konsums und des
Besitzes von Kleinstmengen zum Eigengebrauch eingeführt werden. Die gemeinsame
Drogenplattform regte zudem eine Intensivierung der Prävention, verbesserte
Therapieangebote, eine effizientere Bekämpfung der Grosskriminalität sowie eine
verstärkte Koordination der Drogenpolitik auf Bundesebene an. Nicht in allen Punkten
konnte Einigkeit unter den drei Parteien erreicht werden. Die SP will weiterhin eine
Ausdehnung des fürsorgerischen Freiheitsentzugs nur sehr zurückhaltend zulassen und
die CVP möchte an der Strafbarkeit von Besitz und Konsum festhalten, um
insbesondere Neueinsteiger rasch einer Therapie zuzuführen. Die Vertreter der drei
Parteien betonten jedoch, die Differenzen seien nicht gravierend. Wichtig sei, dass sich
die drei grössten Parteien auf gemeinsame Leitlinien geeinigt hätten, wodurch eine
Dynamisierung der Drogenpolitik auch auf parlamentarischer Ebene erst möglich
werde. 9

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 12.02.1994
MARIANNE BENTELI

13 teilweise schon im Vorjahr traktandierte Interpellationen – neun davon dringliche –
aus den Reihen von FDP, CVP, SVP, GP und LdU/EVP führten sowohl im Stände- wie im
Nationalrat zu einer ausführlichen Diskussion um die künftige Ausrichtung der
Drogenpolitik, wobei vor allem im Nationalrat die Meinungen hart aufeinanderprallten.
Mit Ausnahme des immer lauter werdenden Rufes nach einer Überwindung des
drogenpolitischen Föderalismus und nach einer stärkeren Führungsrolle des
Bundesrates brachten die Debatten jedoch keine neuen Erkenntnisse. 10

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 03.10.1994
MARIANNE BENTELI

Zum zweitenmal nach 1991 lud das EDI Behördenmitglieder und Interessengruppen aller
drei staatlichen Ebenen zu einer nationalen Drogenkonferenz nach Bern ein. Die
Bundesräte Koller und Dreifuss riefen dazu auf, die drogenpolitische Debatte zu
deblockieren. Polarisierte Meinungen prallten kaum aufeinander. CVP, FDP und SP
bekräftigten schon vor der Tagung ihre Absicht, eine Teilrevision des
Betäubungsmittelgesetzes anzustreben, um möglichst rasch die gesetzliche Grundlage
für die ärztlichen Substitutionsprogramme mit Heroin zu schaffen. Derart konkrete
Fragen behandelte die Konferenz allerdings nur am Rande. Generell herrschte Einigkeit
darüber, dass in der Drogenpolitik differenziert und behutsam vorgegangen werden
muss, wobei Kohärenz, Koordination und Kommunikation zwischen allen Beteiligten zu
fördern und auszubauen seien. 11

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.02.1995
MARIANNE BENTELI
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Entgegen seiner Ende 1994 geäusserten Absicht will der Bundesrat den beiden
drogenpolitischen Volksinitiativen keinen direkten Gegenvorschlag entgegensetzen.
Diesen Rückzug begründete er mit der Feststellung, seine Vier-Säulen-Strategie
(Prävention, Überlebenshilfe, Therapie und Repression) habe in der Vernehmlassung
generell einen starken Rückhalt gefunden. Bei der Umsetzung gingen die Meinungen
allerdings weit auseinander, weshalb es nicht ratsam wäre, den breiten Konsens wegen
einer Formulierungsfrage aufs Spiel zu setzen. Die Landesregierung suche in erster
Linie den pragmatischen Weg. Für die Ende 1994 initiierte Revision des
Betäubungsmittelgesetzes sei die verfassungsmässige Grundlage bereits gegeben. FDP
und SP begrüssten den Entscheid des Bundesrates. CVP und SVP kündigten hingegen
an, sie würden sich im Parlament für die Erarbeitung eines Gegenvorschlages einsetzen,
der die wesentlichen Elemente des ursprünglichen bundesrätlichen Vorschlags wieder
aufnehmen soll. 12

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.06.1995
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat gab die Frage, ob der Drogenkonsum straffrei werden solle, in eine
breite Vernehmlassung. Die FDP sprach sich grundsätzlich für eine Strafbefreiung des
Konsums aus, wollte diesen aber auf den privaten Bereich beschränken. Die SP forderte
eine möglichst rasche Entkriminalisierung nicht nur beim Konsum, sondern auch beim
Erwerb und Besitz kleiner Drogenmengen für den Eigenverbrauch. Beide Parteien
stimmten der Kommission Schild bezüglich der ärztlichen Verschreibung von
Betäubungsmitteln zu. Ihr Nein zur Strafbefreiung bekräftigte die SVP. In der Frage der
Drogenabgabe wollte sich die SVP nicht definitiv festlegen, sondern vorerst den
Abschluss der Versuche abwarten. Die CVP, die 1994 noch zusammen mit FDP und SP
das Programm "für eine kohärente Drogenpolitik" unterstützt hatte, welches die
Entkriminalisierung des Konsums vorsah, sprach sich nun ebenfalls für den Beibehalt
der Strafverfolgung aus, wobei ihrer Meinung nach die Richter aber vom Grundsatz der
Opportunität sollen Gebrauch machen können. Der Weiterführung der Heroinabgabe
stimmte sie zu. Die Kantone zeigten sich gespalten. Graubünden und Baselland
befürworteten die Entkriminalisierung grundsätzlich, der Tessin zeigte sich nicht
abgeneigt. Als falschen Weg stuften hingegen Thurgau, St. Gallen und Wallis die
Strafbefreiung ein, wobei St. Gallen aber, wie Schaffhausen und Zürich eine
Strafbefreiung für den Konsum von Cannabis unterstützte. Von den Organisationen
verlangte der Verband Sucht- und Drogenfachleute (VSD) nicht nur eine Strafbefreiung
für Konsum, sondern ein Staatsmonopol für die Abgabe verschiedener Suchtmittel. Für
eine Strafbefreiung sprachen sich auch die Eidg. Kommission für Jugendfragen (EKJ),
die Dachorganisation der Jugendverbände (SAJV), der Dachverband schweizerischer
Lehrerinnen und Lehrer (LCH) sowie die Stiftung Pro Juventute aus. Der Bundesrat
fühlte sich durch die Ergebnisse der Vernehmlassung in seiner Vier-Säulen-Politik
bestätigt, kündigte aber an, dass er mit weiteren Beschlüssen zuwarten wolle, bis das
Ergebnis der Volksabstimmung über die verbotsorientierte Initiative "Jugend ohne
Drogen" vorliegt. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.08.1996
MARIANNE BENTELI

Im Abstimmungskampf, der von beiden Seiten sehr intensiv und emotional geführt
wurde, waren die Fronten von Anbeginn klar. Die drei Bundesratsparteien CVP, FDP und
SP sowie die Grünen engagierten sich in einem gemeinsamen Abstimmungskomitee
gegen die Initiative. Sie fanden die Unterstützung von rund 20 gesamtschweizerischen
Organisationen aus den Bereichen Medizin, Drogen, Sozialarbeit, Kirche und
Jugendfragen, die sich in einer Nationalen Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik (NAS)
zusammenschlossen, sowie die praktisch einhellige Gefolgschaft aller Printmedien,
auch jener aus der Romandie. Mehrere Kantons- und Stadtregierungen, die für
gewöhnlich keine Empfehlungen für eidgenössische Urnengänge abgeben, sprachen
sich ebenfalls gegen die Initiative aus, unter anderem jene in den besonders von der
Drogenproblematik betroffenen Kantonen Basel-Stadt, Bern, Genf und Zürich. Ihnen
schloss sich der 1996 zum Zweck einer intensiveren drogenpolitischen Koordination
gebildete Nationale Drogenausschuss von Bund, Kantonen und Städten an. Der
Bundesrat seinerseits eröffnete seinen Abstimmungskampf viel früher als gewöhnlich.
In ungewohnt scharfer Weise bezeichnete Bundesrätin Dreifuss die Ziele der Initiative
als unrealistisch, unwirksam und unmenschlich; eine Annahme der Initiative hätte für
die eigentlichen Opfer, die Drogensüchtigen, verheerende Folgen und würde dazu
führen, dass weiterhin die (noch) nicht ausstiegswilligen Konsumenten härter bekämpft
würden als die eigentlichen Profiteure einer repressiven Drogenpolitik, nämlich die
Drogenmafia. 14

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 03.07.1997
MARIANNE BENTELI
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Nach der politischen Sommerpause setzte der Abstimmungskampf für die
Volksinitiative “für eine vernünftige Drogenpolitik” ein, welche unter dem gängigeren
Namen “Droleg” den Drogenkonsum generell freigeben und die Drogenbeschaffung als
Staatsmonopol etablieren wollte, um damit der organisierten Kriminalität die
Daseinsberechtigung zu entziehen. Da niemand, nicht einmal die SP, deren Vorstand
Stimmfreigabe beschloss, deren Delegiertenversammlung dann aber für eine
Unterstützung votierte, wirklich an einen Erfolg des Volksbegehrens glaubte, wurde die
Kampagne von beiden Seiten recht lau geführt, wobei auch ins Gewicht fiel, dass die
Befürworter nur sehr beschränkte Mittel einsetzen konnten. Wortführerin der
ablehnenden Kreise war Bundesrätin Dreifuss, die betonte, die Initiative sei im
Interesse der Volksgesundheit abzulehnen. Die Vorstellung, mit einer Legalisierung
könnte der Schwarzmarkt effizient bekämpft werden, gehöre ins Land der Illusionen.
Zudem würde sich die Schweiz damit international isolieren und das weltweite Netz der
Verbrechensbekämpfung schwächen. 15

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.10.1998
MARIANNE BENTELI

Ende Februar 2019 legte der Bundesrat die Botschaft zur Änderung des BetmG und der
damit verbundenen Ausführungsverordnung vor. Damit entsprach er Forderungen von
fünf gleichlautenden Motionen zur Schaffung gesetzlicher Grundlagen, welche die
Durchführung von Studien zur regulierten Cannabis-Abgabe ermöglichen soll. Die
Motionen waren jeweils in den erstberatenden Räten auf Zustimmung gestossen
(Nationalrat: Mo. 17.4111; Mo. 17.4112; Mo. 17.4113; Mo.17.4114. Ständerat: Mo. 17.4210).
Verschiedene Städte und Kantone hatten in der Vergangenheit Interesse an
entsprechenden Projekten bekundet, um Erkenntnisse zu alternativen
Regulierungsmodellen zu generieren, da die momentane Situation mit florierendem
Schwarzmarkt, fehlender Qualitätskontrolle und hohen Repressionskosten
unbefriedigend sei. Aufgrund der bisher gültigen Rechtsgrundlage war die Realisierung
solcher Studien bisher jedoch nicht möglich gewesen. 

Der bundesrätliche Entwurf sah für die einzelnen Pilotversuche eine örtliche
Begrenzung auf eine oder mehrere Gemeinden und eine zeitliche Begrenzung auf
maximal fünf Jahre (mit Verlängerungsmöglichkeit um zwei Jahre) pro Studie vor.
Weiter soll die Zahl der an einer entsprechenden Studie teilnehmenden Personen nicht
mehr als 5'000 betragen. Zur Gewährleistung des Jugendschutzes müssten die
Partizipantinnen und Partizipanten volljährig sein, bereits vor Studienbeginn Cannabis
konsumiert haben und in einer Gemeinde wohnen, die an einem entsprechenden
Pilotversuch teilnimmt. Der Gesamt-THC-Gehalt soll auf 20 Prozent beschränkt
werden. Ebenso sollen die Bezugsmenge einer Begrenzung unterliegen, das Produkt
zum Eigenverbrauch verwendet werden und die Weitergabe des Cannabis an
Drittpersonen verboten sein. Während der Bezug der Droge nicht unentgeltlich
erfolgen soll, soll diese aber von der Tabaksteuer befreit werden. Abgegeben werden
soll das Produkt an speziell im Rahmen der Studien festzulegenden Verkaufsstellen wie
Apotheken oder Cannabis Social Clubs. Der Konsum im öffentlich zugänglichen Raum
soll nicht zulässig sein und der Gesundheitszustand der Studienteilnehmenden müsse
überwacht werden. Auch soll verschiedenen Pflichten zum Schutz der öffentlichen
Ordnung und Sicherheit nachgekommen werden. Als Bewilligungsbehörde würde das
BAG für die Kontrolle der Einhaltung rechtlicher Vorgaben verantwortlich sein. Ferner
wollte der Entwurf des Bundesrates die Gültigkeit des Experimentierartikels auf zehn
Jahre einschränken. Danach sollen die durch die unterschiedlichen Versuche
gemachten Befunde im Hinblick auf die Weiterführung einer evidenzbasierten
Diskussion über die Cannabispolitik zusammengeführt werden. Das allgemeine
Cannabisverbot gelte aber weiterhin in der ganzen Schweiz. Nicht Bestandteil des
Entwurfes sei zudem die Diskussion um den medizinischen Cannabis. 

Anlässlich der Vernehmlassung, die vom 4. Juli 2018 bis zum 25. Oktober 2018 dauerte,
gingen 126 Stellungnahmen ein. Im Grossen und Ganzen waren die
Vernehmlassungsteilnehmenden positiv gegenüber der Änderung des BetmG und der
Ausführungsverordnung eingestellt. Bei den Kantonen hatten Aargau, Appenzell
Ausserrhoden und Solothurn keine Vorbehalte, Bern, Glarus, Nidwalden und Schwyz
sprachen sich jedoch grundsätzlich gegen die Vorlage aus. 18 weitere Kantone stimmten
ihr mit Vorbehalten und Änderungswünschen zu, währenddem der Kanton Freiburg eine
grundsätzliche Überarbeitung verlangte. Die Piratenpartei war die einzige Partei, die
den Entwurf ohne Weiteres begrüsste. BDP, FDP, GPS, SP und up! zeigten sich unter
Vorbehalten damit einverstanden, die SVP, CVP, EVP und EDU waren hingegen dagegen.
Zehn Gemeinden (Bern, Zürich, Luzern, Lausanne, Winterthur, Biel, Ostermundigen, St.
Gallen, Thun, Werdenberg) hiessen die Vorlage generell gut; es wurden jedoch noch
einzelne Vorbehalte und Änderungswünsche angebracht. Von den Vertreterinnen und

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.02.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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Vertretern aus dem Bereich Gesundheit/Sucht und Wissenschaft sagten 31 mit
Vorbehalten und vier (Vereinigung Cerebral Schweiz, RADIX, Infodrog, SNF) ausdrücklich
Ja zum Entwurf, drei (JoD, EgD, DAD) lehnten ihn ab. Es war in erster Linie die
Verordnung, auf die in den Stellungnahmen eingegangen wurde. Dabei waren
hauptsächlich die Besteuerung der Cannabisprodukte, die Teilnahmebedingungen an
den wissenschaftlichen Studien und Fragen zum Vollzug im öffentlichen Raum ein
Thema. 16

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Parteiensystem

In der Drogenfrage scherte die SVP mit einem eigenen Drogenkonzept aus, nachdem
sich die anderen drei Regierungsparteien grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit
einigen konnten. Als einzige Partei stellte sie sich gegen die kontrollierte
Drogenabgabe und den straffreien Drogenkonsum.

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 14.09.1994
EVA MÜLLER

Grosse Parteien

In der Drogenpolitik verlangte die SP eine Entkriminalisierung von Besitz und Erwerb
von Drogen zum Eigenkonsum. Ferner soll der Handel mit Cannabis-Produkten
freigegeben werden, und langfristig wünscht sich die Partei eine stufenweise
Legalisierung aller Drogen. Grundsätzliche Differenzen bezüglich der langfristigen Ziele
bestanden freilich zwischen liberalen Deutschschweizern und restriktiveren
Romands. 17

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 29.10.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

In der Drogenpolitik fand die Parteileitung der SP keine Mehrheit zum Beitritt zur
Trägerorganisation der DroLeg-Volksinitiative. 18

PARTEICHRONIK
DATUM: 26.04.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Freisinnige und Sozialdemokraten einigten sich im Rahmen der Arbeitsgruppe
Drogenpolitik auf ein gemeinsames Aktionsprogramm. Beide Parteien forderten eine
Änderung des Betäubungsmittelgesetzes, eine verstärkte Prävention und eine
Ausdehnung der ärztlich kontrollierten Heroinabgabe auf alle Schwerstabhängigen.
Künftig strafrechtlich nicht mehr verfolgt werden solle der Drogenkonsum und der
Besitz und Erwerb von Kleinstmengen zum Eigengebrauch. Die FDP blieb in der
Drogenfrage aber in einen liberalen und einen repressiven Flügel gespalten. So meldete
die Berner FDP-Nationalrätin G. Aubry bereits ihre Opposition gegen die Heroinabgabe
an. 19

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 11.05.1994
EVA MÜLLER

An ihrer Delegiertenversammlung Ende Juni in Freiburg diskutierte die SP über die
Bildungs- und Familienpolitik. Die gesamtschweizerische Harmonisierung des
Bildungswesens durch das Konkordat Harmos wurde positiv beurteilt. Die Delegierten
verabschiedeten ein Thesenpapier zur Bildung, in dem unter anderem die
flächendeckende Einführung von Gratis-Tagesschulen gefordert wurde. Keine Chance
hatte ein Antrag von Chantal Galladé (ZH), die freie Schulwahl nicht abzulehnen. Galladé
hatte argumentiert, bereits heute könnten reiche Familien faktisch durch Umzug die
Schule wählen. Mit der freien Schulwahl würde daher die Chancengleichheit erhöht.
Gegner der freien Schulwahl argumentierten insbesondere mit den hohen Kosten, die
diese verursachen würde. Bezüglich der Finanzierung von Kinderkrippen fiel das Fazit
der Delegierten anders aus als noch im März 2007, als entschieden worden war, das
Modell der Betreuungsgutschriften weiterzuverfolgen. Nun wurde dieses zur
Überarbeitung an die Parteileitung zurückgewiesen. Zurzeit kommen nur Personen mit
tiefem Einkommen über subventionierte Krippenplätze in den Genuss staatlicher
Unterstützung. Betreuungsgutscheine könnten auch Familien der Mittelschicht
entlasten. Vor allem Delegierte aus der Romandie kritisierten jedoch dieses Modell. Die
SP-Delegierten fassten folgende Abstimmungsparolen: Ja zur Volksinitiative „für eine
vernünftige Hanfpolitik mit wirksamem Jugendschutz“, Ja zum revidierten
Betäubungsmittelgesetz und Nein zur Volksinitiative für die Beschränkung des

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 30.06.2008
SABINE HOHL
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Verbandsbeschwerderechts. 20
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2) BBl, 1995, I, S. 278 ff.; Delgrande und Linder (1995). VOX Nr. 55.; Presse vom Oktober bis 3.12. und 5.12.94; TW, 19.10.94;
Pressedienst SPS, 21.10.94; Blick, 22.10., 26.10. und 3.11.94; TA, 2.11. und 5.12.94; SoZ, 13.11.94; NQ, 21.11.94.
3) AB NR, 1989, S. 1703 ff.; NZZ, 1.9. und 1.11.89.; SPS Pressedienst, Nr. 283, 5.12.89, S. 12.; Verhandl. B. vers., 1989, IV, S. 21
4) Amtl. Bull. NR, 1990, S. 479, 1051 und 1934; NZZ, 18.5.90; Bund, 30.5.90. Presse vom 22.10.90; WoZ, 26.10.90; Bund,
6.11.90; BZ, 24.11.90.
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